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Bekanntmachung 
 

 
 

Wahlbekanntmachung  
 
 

1. Am 09. Mai 2010 findet die 
 

die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 
 
statt. 
 
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr . 
 
 

2. Das Gebiet der Stadt Hürth ist in 36 Stimmbezirke eingeteilt. 
 

Folgender Stimmbezirk wurde als repräsentativer Stimmbezirk ausgewählt: 
 
02.1 Altstädten-Burbach I 

 
In diesem Bezirk wird bei der Wahl mit nach Altersgruppen und Geschlecht 
gekennzeichneten Stimmzettel gewählt. Das Wahlgeheimnis wird gewahrt. 
 
Auf den Wahlbenachrichtigungen, die in der Zeit vom 12.04.2010 bis 
18.04.2010 zugestellt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
15:30 Uhr im Rathaus, Friedrich-Ebert-Str. 40, 50354 Hürth zusammen. 
 
Briefwahlbezirk Briefwahlraum 
91.0 Briefwahl I Raum 242 
92.0 Briefwahl II Raum 343 
93.0 Briefwahl III Raum 344 
94.0 Briefwahl IV Raum 322 
95.0 Briefwahl V Raum 211 

 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirkes wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  

 
 
4. Die Wahlbenachrichtigung soll  zur Wahl mitgebracht werden (dies ist jedoch 

nicht zwingend Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts, erleichtert 
aber die Arbeit der Wahlvorstände vor Ort). Das Wahlrecht kann auch bei 
Verlust der Wahlbenachrichtigung ausgeübt werden. 
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Der Personalausweis oder der Reisepass muss  mitgebracht werden, damit sich 
der Wähler auf Verlangen ausweisen kann. 
 
Die Wahlbenachrichtigung berechtigt nicht zur Stimmabgabe in einem anderen 
Wahlraum. 
 
Die Wahlbenachrichtigung wird nach Prüfung der Wahlberechtigung durch den 
Wahlvorstand einbehalten. 

 
 
5. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln , die im Wahlraum bereitgehalten 

werden. 
 
 
6. Wenn der Wähler den Wahlraum betritt, geht er zum Tisch des Wahlvorstandes 

und legt seine Wahlbenachrichtigung vor. Auf Verlangen, insbesondere wenn er 
seine Wahlbenachrichtigung nicht vorlegt, hat er sich über seine Person 
auszuweisen. Sobald der Schriftführer den Namen des Wählers im 
Wählerverzeichnis gefunden hat und die Wahlberechtigung festgestellt ist, 
erhält der Wähler für die Wahl einen Stimmzettel. Anschließend begibt er sich in 
die Wahlkabine, kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so 
zusammen, dass bei der Abgabe des Stimmzettels von Umstehenden nicht 
erkannt werden kann, wie er gewählt hat. Danach tritt er wieder an den Tisch 
des Wahlvorstandes und wirft den Stimmzettel in die Urne. 
 

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitsti mme. 
 

Er gibt seine Erststimme in der Weise ab, dass er den Namen des Bewerbers, 
dem er seine Stimme geben will, in der dafür vorgesehenen Spalte durch ein in 
einem Kreis gesetzten Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber sie gelten soll. 
 
Er gibt seine Zweitstimme in der Weise ab, dass er der Landesliste (Partei), der 
er seine Stimme geben will, in der dafür vorgesehene Spalte durch ein in einem 
Kreis gesetzten Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
Der Wähler kann sich für einen versehentlich unbrauchbar gemachten 
Stimmzettel vom Wahlvorstand einen neuen geben lassen. Der verschriebene 
Stimmzettel ist vorher uneingesehen zu vernichten. 
 
 

7. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis, für den der 
Wahlschein ausgestellt ist, 

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses  Wahlkreises  
 

oder 
 
b) durch Briefwahl teilnehmen. 
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Wer durch Briefwahl wählen will, erhält von der Stadt Hürth für die Wahl, einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag und einen 
amtlichen roten Wahlbriefumschlag sowie ein Merkblatt für die Briefwahl. Der 
verschlossene Wahlbriefumschlag mit dem Stimmzettel (in dem verschlossenen 
blauen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein muss 
vom Wähler so rechtzeitig an die auf dem Wahlumschlag angegebene Stelle 
übersandt werden, dass er dort spätestens am 09. Mai, 18:00 Uhr  eingeht. 

 
Der Wahlbriefumschlag braucht vom Briefwähler nicht freigemacht werden, 
wenn er im amtlichen Wahlbriefumschlag innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland der Deutschen Post AG übergeben wird. 
 
Der Wahlbriefumschlag kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegeben Stelle 
persönlich abgegeben werden. 

 
 
8. Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel 

• nicht amtlich hergestellt ist, 
• keine Kennzeichnung enthält, 
• den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt oder 
• einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 

 
Zu den Stimmzetteln, die ungültig sind, weil sie den Willen des Wählers nicht 
erkennen lassen, gehören insbesondere solche, 
 
• bei denen mehrere Bewerber bzw. Landeslisten angekreuzt oder 

gekennzeichnet sind, 
• deren Ankreuzung oder Kennzeichnung nicht zweifelsfrei erkennen lässt, 

welcher Bewerber gemeint ist, 
• die zerrissen oder stark beschädigt sind. 
 
 
Zusätze, Vorbehalte oder Anlagen machen den Stimmzettel dann ungültig, 
wenn der Wähler mit Ihnen über die zulässige Bezeichnung des Bewerbers 
hinaus eine weitere Willensäußerung zum Ausdruck bringt. Eine solche 
Willensäußerung ist nicht darin zu sehen, dass der Wähler mehrere Kreuze 
anbringt oder ein Kreuz oder den Teil eines Kreuzes hinter dem Bewerber 
streicht. 

 
 
9. Wer unbefugt wählt oder ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 

das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Absatz 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 
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10. Während der Wahlhandlung sowie bei der Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses hat jedermann Zutritt zum Wahlraum, soweit dies ohne 
Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
 
 
Hürth, 29. April 2010 
 
 
 
 
Walther Boecker 
Bürgermeister 
 
 

 


